
 

  

 

 
Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 

 Wien, am 17. Dezember 2015 
GZ. BMF-310205/0254-I/4/2015 

 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 6831/J vom 19. Oktober 2015 der 

Abgeordneten Ulrike Weigerstorfer, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes 

mitzuteilen: 

 

Zu 1. bis 4.: 

Die mit der vorliegenden Frage angesprochene Thematik fällt gemäß den Bestimmungen des 

Bundesministeriengesetzes 1986 in der derzeit geltenden Fassung nicht in die primäre 

Zuständigkeit des Bundesministeriums für Finanzen. Es wird daher um Verständnis ersucht, 

dass entsprechend Artikel 52 B-VG in Verbindung mit den dazu erlassenen näheren 

Regelungen des § 91 Abs. 4 GOG eine inhaltliche Beantwortung in Form der gewünschten 

Auskunft nicht erfolgen kann. 

 

Zu 5.: 

Wenn Belege (z.B. Rechnungen im Sinne des § 11 UStG) auf einem Material erstellt werden, 

das nicht dazu geeignet ist, den Aufbewahrungszeitraum hinweg zu bestehen, wie zum 

Beispiel auf Thermopapier, ist der beziehungsweise die Aufbewahrungspflichtige dafür 

verantwortlich, diesen Beleg in anderer Form zu erhalten beziehungsweise während der 

bestehenden Aufbewahrungspflicht (§ 132 BAO) entsprechend lesbar vorzulegen. Dazu 
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bietet sich entweder das „Umkopieren“ auf Normalpapier oder die Erfassung auf einem 

Datenträger (Scannen in einem Format, das grundsätzlich nicht veränderbar ist, oder das 

Veränderungen entsprechend dokumentiert) an, sodass eine vollständige, inhaltsgleiche und 

urschriftgetreue Wiedergabe möglich ist. 

 

 

Der Bundesminister: 

Dr. Schelling 
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